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1 Methodik

Mit Stichtag 31. Oktober 2021 wurde ein systematisches onlinebasiertes Literaturreview durchgeführt. 
In einem ersten Schritt wurden über die Internetsuchmaschine google den vier Stichworten „Rettungs
fähigkeit“, „Nachweis Rettungsfähigkeit“, Fortbildung Rettungsfähigkeit“ und „Auffrischung Rettungs
fähigkeit“ jeweils separat die Begriffe „Schule“, „Schwimmunterricht“, „Lehrer*in“ und „Sportlehrer*in“ 
mit angefügt. (z. B. „Rettungsfähigkeit Schule“, „Rettungsfähigkeit Schwimmunterricht“).

In einem zweiten Schritt wurden diese Stichwortgruppen bundeslandspezifisch als Suchanfrage eingege
ben (z. B. „Rettungsfähigkeit Schule Bayern“). Letztlich erfolgte auf den Internetseiten der jeweiligen 
Landesschulinstitute über die Suchanfrageoption die Eingabe der Begriffe „Rettungsfähigkeit“ und 
„Schwimmunterricht“. Die gesichteten Dokumente wurden ferner betreffs Querverweisen analysiert, 
z. B. hinsichtlich des Verweises auf Erlasse/Rechts-/Verwaltungsvorschriften (nachfolgend kurz: Erlasse). 

In das Review wurden 45 landesspezifische Quellen (zzgl. zwölf bundesweiten Quellen) eingebunden. 
Die aktuell gültigen Erlasse der Kultusministerien der Bundesländer bilden den Schwerpunkt unter den 
gesichteten Dokumenten. Darüber hinaus wurden thematische Dokumente von den Landesschul
instituten, von landespolitischen Anfragen zum „Schwimmen an Schulen“, vom Deutschen Sportlehrer
verband (DSLV, inkl. Landesverbände) und von den Wasserrettungsorganisationen (z. B. Kooperation 
„Schule und Wasserrettungsorganisation“ bei der Fortbildung von Lehrkräften) mit einbezogen.
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2 Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Bronze und Silber – Überblick

Tab. a:  Prüfungsanforderungen für das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) in Bronze und 
Silber [BFS, 2020]

DRSA Bronze DRSA Silber

Praktischer Prüfungsteil

Ausdauerndes Schwimmen

200 m in max. 10 min: 100 m in Bauchlage,  
100 m in Rückenlage++

400 m in max. 15 min: 50 m Kraulschwimmen,  
150 m Brustschwimmen, 200 m in Rückenlage++

Schwimmen in Kleidung – anschließend im Wasser entkleiden

100 m in max. 4 min 300 m in max. 12 min

Springen

3 verschiedenen Sprünge aus ~1 m Höhe Sprung aus 3 m Höhe

Streckentauchen

15 m 25 m

Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines 5-kg-Tauchrings/gleichartigen Gegenstandes

1x kopfwärts und 1x fußwärts innerhalb von 3 min, 
(Wassertiefe zwischen 2 und 3 m)

2x kopfwärts und 1x fußwärts innerhalb von 3 min, 
(Wassertiefe zwischen 3 und 5 m)

Transportschwimmen

50 m: Schieben oder Ziehen, ohne Zeitbegrenzung 50 m: Schieben oder Ziehen in max. 1:30 min

Fertigkeiten zur Vermeidung von Umklammerungen sowie zur Befreiung aus Halsumklammerung von hinten 
und Halswürgegriff von hinten

✔ ✔

50 m Schwimmen mit Schlepptechniken: 25 m mit Kopf- oder Achselschleppgriff,  
25 m StandardFesselschleppgriff*

ohne Zeitbegrenzung in max. 4 min; *oder Seemannsgriff

Handhabung und praktischer Einsatz eines Rettungsgerätes

/ ✔ (z. B. Gurtretter, Rettungsring)

Kombinierte Übung

✔ (Inhalt siehe Tab. 2 im Beitrag) ✔ (Inhalt siehe Tab. 2 im Beitrag)

Theoretischer Prüfungsteil

Nachweis von im Rahmen des Kurses erworbenen Kenntnissen zu:
(a) Gefahren am und im Wasser; (b) Hilfe bei Bade-, Boots und Eisunfällen (Selbst-/Fremdrettung); (c) Vermei
dung von Umklammerungen; (d) Atmung und Blutkreislauf; (e) Rechte und Pflichten bei Hilfeleistungen [DRSA 
Silber]/Hilfe bei Verletzungen und Ertrinkungsunfällen, Hitze- und Kälteschäden [DRSA Bronze]; (e) Rettungsge
räte; (f) Aufgaben der ausbildenden Wasserrettungsorganisationen; (g) Erste Hilfe [DRSA Silber]

30 Multiple Choice Fragen; ≤ 6 Fehler 35 Multiple Choice Fragen; ≤ 7 Fehler

Anmerkungen: Rückenlage++ = Rückenlage mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit.
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3  Unklarheiten in den landesspezifischen Erlassen bezüglich der  
Basisqualifikation Rettungsfähigkeit

Das „unklar formulierte Erlasse zur ,Rettungsfähigkeit’ verwirrend [sind]“ war bereits eine Feststellung 
der DLRG-Analyse aus dem Jahr 2005 [DLRG, 2005, S. 7]. Auch die zugrundeliegende systematische 
 Literaturanalyse lässt unklare Formulierungen zur Qualifizierung der unterrichtenden Lehrkraft im Kon
text Rettungsfähigkeit [RF] in den Erlassen von fünf Bundesländern erkennen (Länder BW, BY, HH, MV 
und NI; 31 %). Unter Hinzunahme weiterer landesspezifischer Dokumente wird nachfolgend auf diese 
Unklarheiten eingegangen und versucht, die eigene Interpretation bestmöglich faktisch zu stützen.

Land BW: In der Bekanntmachung zur „Prävention und Rettungsfähigkeit beim Schwimmunterricht 
sowie beim Aufenthalt am und im Wasser bei außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen“ von BW ist 
formuliert: 

„Die Sicherheit im Schwimmunterricht im Sinne der Wasserrettung erfordert ein bestimm-
tes Maß an körperlicher Leistungsfähigkeit und spezifische Kenntnisse. Diese erfüllt eine 
Lehrkraft dann, wenn sie in dem Schwimmbecken, in dem der Unterricht stattfindet, eine 
verunfallte Person situativ angemessen unter den höchsten Stressbedingungen: 1. an jeder 
Stelle aus jeder Tiefe des Schwimmbeckens an die Wasseroberfläche bringen kann, 2. mit 
dem Gesicht über Wasser an den Beckenrand transportieren/schleppen kann, 3. über den 
Beckenrand bergen kann, 4. lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen kann sowie 5. 
einen Notruf absetzen kann.“ [BW_1, S. 1]

Im weiterführenden Text ist benannt, dass die „[…] Deutschen Rettungsschwimmabzeichen der DLRG 
(Bronze und/oder Silber) […] mögliche Basisqualifikationen [sind], […] wobei das Tieftauchen sich mindes-
tens an der Unterrichts-Wassertiefe des Schwimmbeckens, an dem die Lehrkraft unterrichtet, orientieren 
muss.“ (ebd., S. 2). Welche der beiden DRSA Stufen unter welchen Bedingungen (z. B. Wasser tiefe, Schul
form) eine Mindestanforderung an die RF darstellt, kann der Quelle nicht entnommen werden. In zwei 
anderen landesspezifischen Quellen (Landtag und Personalrat [s. BW_2, 3]) wird ausdrücklich das DRSA 
Silber als Mindestanforderung für die Erteilung von Schwimmunterricht an Schulen in BW benannt. Auf 
diese Quellen wird sich im Literaturüberblick gestützt und folglich das DRSA Silber als wasserrettungs
spezifische Basisqualifizierung für die Erteilung von Schwimmunterricht in BW resümiert. 

Es stellt sich jedoch die Frage, warum nicht bereits die Erfüllung der oben zitierten fünf Maßnahmen 
aus der Bekanntmachung als alternativer Nachweis/Basisqualifizierung der Rettungsfähigkeit in den 
landesbezogenen Quellen [s. BW_2, 3] erwähnt wird. Auch wenn die fünf Maßnahmen teilweise sehr 
oberflächlich beschrieben sind und somit eine Objektivierung erschweren, ist inhaltlich ausgewiesen, 
dass deren Erfüllung die RF bescheinigt und durch diese definiert ist [siehe BW_1, S. 1] – ungeachtet 
des Fakts, dass die Leistungsanforderungen des DRSA Silber (unter Berücksichtigung der max. Wasser
tiefe des Unterrichtsbeckens) umfangreicher sind. 

Land BY: In der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst zur „Durchführung von Schwimmunterricht an Schulen“ vom 1. April 1996 [BY_1] feh
len spezifische Aussagen zum Nachweis der Rettungsfähigkeit von Lehrkräften. Unter den Allgemeinen 
Regelungen ist aufgeführt: 



3 Unklarheiten in den landesspezifischen Erlassen bezüglich der Basisqualifikation Rettungsfähigkeit 

Golle, K. & Drewicke, E. (2022) 5

„Die den Schwimmunterricht erteilenden Lehrkräfte und Hilfskräfte müssen in der Lage 
sein, Schüler im Notfall vor dem Ertrinken zu retten. Deshalb ist es erforderlich, dass sie die 
 Fähigkeit zum Retten nachweisen können und Maßnahmen der Ersten Hilfe und Wieder-
belebung beherrschen.“ (# 1.3.1). 
Ferner heißt es, dass eine Qualifikation für den Schwimmunterricht „[…] Lehrer an Volks-
schulen und Lehrer an Volksschulen für Behinderte sowie Förderlehrer und Heilpädagogen 
im Förderschuldienst [haben], die im Rahmen einer Fortbildung eine Schwimmausbildung 
einschließlich Rettungsschwimmausbildung erfolgreich absolviert haben und dies nachwei-
sen können.“ (# 2.1.1.5). 

Begriffe wie „Rettungsfähigkeit“ und „Deutsches (Rettungs)Schwimmabzeichen“ sind in der Bekanntma
chung nicht definiert bzw. nicht zu finden.1 In einer Antwort des Bayerischen Staatsministeriums für Bil
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf eine Landtagsanfrage in 2017 ist zu lesen: „Im Schwimm-
unterricht an bayerischen Schulen dürfen ausschließlich qualifizierte Lehrkräfte eingesetzt werden, die 
allesamt eine Ausbildung in der Sportart Schwimmen sowie im Rettungsschwimmen erfolgreich absol-
viert haben.“ [BY_2, S. 2]. Unter Hinzunahme von Angaben aus internen Länderabfragen zur Rettungsfä
higkeit durch die Landeskultusbehörden in 2014 und 2015 (DLRG, 2018) sowie der DLRGAnalyse von 
2004 [DLRG, 2005] wird für das Land BY von einer Basisqualifizierung „DRSA Bronze“ im Rahmen des Li
teraturüberblicks ausgegangen.2 

Land HH: In den Grundsätzen zur Sicherheit im Schulsport des Landes HH [HH_1] wird eine notwendige 
Basisqualifikation „Rettungsfähigkeit“ nicht thematisiert. Vermerkt ist ausschließlich: „Sie [die Lehr-
kräfte] müssen außerdem [d. h. neben der Schwimmlehrbefähigung] innerhalb der letzten vier Jahre 
ihre Rettungs- und Wiederbelebungsfähigkeit im Rahmen einer Fortbildung bei der Deutschen Lebens-
rettungsgesellschaft [sic] (DLRG) nachgewiesen haben.“ (# 7) [HH_1]. Auf welche Basisqualifikation die 
Fortbildung fußt bleibt dabei auch unklar. Gemäß den Angaben aus internen Länderabfragen zur Ret
tungsfähigkeit durch die Landeskultusbehörden in 2014 und 2015 (DLRG, 2018) sowie der DLRGAnalyse 
von 2004 (DLRG, 2005) wird für das Land HH nachfolgend von einer Basisqualifizierung „DRSA Bronze“ 
im Rahmen des Literaturüberblicks ausgegangen.

Land MV: Im Erlass „Sicherheitsmaßnahmen im Schulsport“ des Landes MV von 1996 [MV_1] fehlt eine 
Benennung der Stufe des DRSA, welche die Lehrkräfte (unter welchen Rahmenbedingungen [z. B. Was
sertiefe, Schulform]) vorweisen müssen. So heißt es:

„Mit der Erteilung von Schwimmunterricht dürfen nur solche Lehrkräfte beauftragt werden, 
die über eine Rettungsschwimmerqualifikation gemäß der Deutschen Prüfungsordnung für 
Schwimmen, Retten, Tauchen verfügen, eine Ausbildung in der Methodik des Schwimm-
unterrichts nachweisen können und in einem zweijährigen Rhythmus die Rettungsfähigkeit 
durch Ablegung der kombinierten Übung gemäß vorgenannter Prüfungsordnung nach-
weisen.“ (# 5).

1 Lediglich in Punkt 2.5.6 der Bekanntmachung heißt es, bezugnehmend auf den Einsatz von Hilfskräften im SW-U: 
„sonstige Personen mit mindestens Rettungsschwimmabzeichen Bronze (z.B. Eltern).“ [BY_1, S. 7].

2 Anmerkung: In den Länderabfragen 2014, 2015 und 2018 (vgl. [DLRG_6]) ist für BY angegeben, dass für das Unter
richtsfach Sport das DRSA Silber und für das Didaktikfach Grundschule/Mittelschule das DRSA Bronze als Nachweis der 
praktischen Qualifizierung im Kontext Rettungsfähigkeit gilt. Als Quellengrundlage wird die erwähnte Bekanntma
chung [BY_1] zitiert. Dies konnte im Rahmen des Literaturreviews respektive der Durchsicht der Quelle nicht bestätigt 
werden und wird deshalb auch nicht im Literaturreview in der Form differenziert.
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Bezugnehmend auf die internen Länderabfragen zur Rettungsfähigkeit durch die Landeskultusbehörden 
in 2014 und 2015 sowie auf die DLRGAnalyse aus 2005 (DLRG, 2005) wird von dem DRSA Bronze als 
Minimalanforderung ausgegangen. Diese Minimalanforderung geht mit der ErlassAussage „… Ret-
tungsschwimmerqualifikation gemäß der Deutschen Prüfungsordnung für Schwimmen, Retten, Tauchen“ 
 konform.

Land NI: Das Land NI gibt an, dass eine Lehrkraft zusätzlich zum DRSA Bronze über folgende fachliche 
Voraussetzungen verfügen muss: „[…] aktuellen Kenntnisstand über die Fähigkeit zum Retten und Kom-
petenzen über die Anwendung notwendiger Maßnahmen der Ersten Hilfe und zur Herz-Lungen-Wieder-
belebung.“ [NI_1, # 3.1.9]. Es bleibt unklar, inwiefern die genannten Zusatzangaben sich von den regu-
lären Ausbildungsinhalten im Rahmen der Qualifizierung zum DRSA Bronze – die durch die Deutsche 
Prüfungsordnung Schwimmen/Rettungsschwimmen [BFS, 2020; DLRG, 2020] fixiert sind – unterschei
den. So ist nicht ersichtlich, was für eine höhere Qualifizierung von den Zusatzangaben ausgehen soll, 
wenn die Ausbildung zum DRSA Bronze doch eine praktische Prüfung von EH-Maßnahmen (kombinierte 
Übung) und die theoretische Überprüfung von den benannten erworbenen Kenntnissen beinhaltet 
(s. Tab. a). Es kann gemutmaßt werden, dass zusätzlich zum DRSA Bronze ein EH-Nachweis vorhanden 
sein muss. 
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4 Zusatzinformationen bezüglich der Fortbildung in der Rettungsfähigkeit

In den Ländern RP und SL, in denen keine Fortbildungspflicht benannt ist, konnten auch keine Informa
tionen zu Fortbildungsinhalten im Rahmen der webbasierten Literaturrecherche ausfindig gemacht 
werden.3 In diesem Zusammenhang sei jedoch in einem knappen Exkurs auf die Position des Landesver
band RP des Deutschen Sportlehrerverbandes (DSLV) aus dem Jahr 2014 hingewiesen:

„Wir [DSLV-Landesverband RP] sind der Meinung, dass Sportlehrkräfte generell ihre Ret-
tungsfähigkeit nachweisen müssen. Der Erwerb des Rettungsabzeichens in Bronze bzw. 
 Silber muss Pflicht für alle Sportlehrer/innen, die Schwimmunterricht erteilen, sein. Die Auf-
frischung sollte dann alle 5 Jahre in dem Schwimmbad geschehen, in dem unterrichtet 
wird. Allerdings ist es unserer Auffassung nach vollkommen ausreichend, wenn dies auf die 
Kernkompetenzen, nämlich die Rettung von der tiefsten Stelle des Schwimmbeckens sowie 
der Transport zum Beckenrand und die dort erfolgende Erste Hilfe mit Wieder belebung des 
Verunglückten beschränkt bleibt.“ (RP_2, S. 17)

Für das SL verweist das Landesinstitut für Pädagogik und Medien auf eine Fortbildung „Überprüfung 
der Rettungsfähigkeit beim Rettungsschwimmen – Erste Hilfe im Schwimmunterricht“, die in Koopera-
tion mit dem DSLV Landesverband Saar wohl regelmäßig durchgeführt wird (SL_2; s. a. SL_3). Jedoch 
kann der Ausschreibung nur folgendes entnommen werden: 

„[…] Überprüfung der Rettungsfähigkeit des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens ‚Silber‘/ 
‚Bronze‘“
„[…] lebensrettende Sofortmaßnahmen beim Schwimmen (u. a. Herz-Lungen-Wiederbele-
bung, an Land bringen, Rettungsgeräte, Gefahren im und am Wasser)“; 
„[…] Teilnehmer: Lehrkräfte aller Schulformen und Lehramtsanwärter/innen“;
„[…] Termine: 14.04.2021 (Mittwoch), 09:00 – 17:00“

Es ist einerseits unklar, ob es sich um eine Fortbildung i. S. des „Erhalts der Rettungsfähigkeit“ (des 
DRSA Silber/Bronze?) handelt oder um einen spezifischen Nachweis der RF im Setting Schule (vgl. RF 
gemäß der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen [DGfdB, 2015]), andererseits welche Inhalte die 
Fortbildung/Veranstaltung vermittelt sowie gegebenenfalls abprüft. Lediglich der zeitliche Rahmen 
über einen Tag mit 8 Zeitstunden ist bekannt. Aufgrund dieser unklaren Informationslage wird dieser 
Veranstaltungshinweis für die Analyse zum „Erhalt der RF“ und insbesondere den tabellarischen Über
blick (Tab. 2) nicht weiter berücksichtigt. 

Offizielle Quellen mit Informationen über mögliche Fortbildungsinhalte fanden sich auch nicht für das 
Land ST, welches eine Fortbildung in der RF sowie in lebensrettenden Sofortmaßnahmen mindestens 
alle drei Jahre im Erlass zum „Schwimmunterricht an den Schulen“ von 2012 benennt. 4In einer Antwort 
des Landtags ST auf eine Kleine Anfrage aus 2019 heißt es zusätzlich nur „Alle im Schwimmunterricht 
eingesetzten Schwimmlehrkräfte müssen […] den Erhalt der Rettungsfähigkeit über die Teilnahme an 
einer staatlichen Lehrerfortbildungsveranstaltung (mind. alle drei Jahre) nachweisen.“ (ST_2, S. 4). 

3 Dies gilt gleichfalls für die Kriterien „Prüfungsbedingungen“ und „Kurskonzept“ (s. nachfolgend).
4 In der internen Länderabfrage zur RF durch die Landeskultusbehörden in 2014 und 2015 werden mit Zitatverweis auf 

den o. g. Erlass, Prüfungsinhalte aufgeführt (Bis 1,35 m: 5 kg von der tiefsten Stelle heraufholen und an Land bringen, 
10 m weit tauchen, LSM. Ab 1,35 m [sic] in Anlehnung an DRSA Bronze.“). Diese Angaben konnten durch das Literatur
review jedoch nicht offiziell bestätigt respektive mit Quellen belegt werden.
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Auch im entsprechenden Erlass des Landes BB ist lediglich benannt, dass Lehrkräfte im Schwimmunter
richt „[…] sich in Abständen von vier Jahren einer Wiederholungsprüfung unterzogen haben [müssen]“. 
Zu Inhalt, Umfang und Organisation dieser Wiederholungsprüfung fanden sich keine Literaturquellen.5

Von den drei Bundesländern (BW, BY, HB), die auf die Eigenverantwortung der Lehrkräfte zur Fortbil
dung bzw. den Erhalt der RF setzen, sind, abgesehen von BY, in den Erlassen sowie weiteren Quellen In
formationen zum Fortbildungsinhalt vorhanden.

Für HB sind diese jedoch nur bedingt aussagekräftig (HB_2). So wird unter dem Fortbildungstitel „Wie 
rette ich einen Menschen aus dem Wasser“ nur allgemein formuliert, dass eine „Auffrischung von Ele-
menten der DLRG-Anforderungen“ erfolgt. Das Ziel der Veranstaltung wird dann wiederum benannt mit 
„Wiederholung der Inhalte des DLRG-Abzeichens in Silber und Vertiefung der Rettungsfähigkeit der Teil-
nehmenden“. Weiter ist der Veranstaltungsausschreibung von 2019 zu entnehmen: „Die Teilnehmenden 
üben und wiederholen Rettungsgriffe an Land und im Wasser, Abschleppen von verletzten und bewusst-
losen Menschen, Schwimmen (auch mit Kleidung), Tauchen u. v. m.“. Aufgrund dieser allgemein gefass
ten wasserrettungsbezogenen Maßnahmen, dem Hinweis, dass es keine vollständige Benennung ist 
(vgl. „u. v. m.“) und letztlich einer unklaren Formulierung, ob denn wirklich alle Inhalte des DRSA Silber 
wiederholt werden, können die Angaben aus HB nicht systematisch in den (tabellarischen) Überblick 
eingebunden werden. Auffällig bzw. verwirrend ist ferner, dass für die Erteilung von Schwimmunterricht 
in HB als Basisqualifizierung das DRSA Bronze genügt, jedoch die Fortbildungsinhalte explizit auf „[…] 
die Wiederholung der Inhalt des DRSA Silber […]“ (oder mitunter doch nur einzelner Inhalte?) abzielen. 

Das Land BW verweist in seiner Bekanntmachung (BW_1) darauf, dass die Sicherheit im Schwimm-
unterricht im Sinne der Wasserrettung ein bestimmtes Maß an körperlicher Leistungsfähigkeit und spe
zifische Kenntnisse erfordert. Diese werden von der Lehrkraft als erfüllt angesehen, wenn sie in dem 
Schwimmbecken, in dem der Unterricht stattfindet, eine verunfallte Person situativ angemessen unter 
den höchsten Stressbedingungen:
 1. an jeder Stelle aus jeder Tiefe des Schwimmbeckens an die Wasseroberfläche bringen kann, 
 2. mit dem Gesicht über Wasser an den Beckenrand transportieren/schleppen kann, 
 3. über den Beckenrand bergen kann, 
 4. lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen kann sowie 
 5. einen Notruf absetzen kann. 

Die Länder MV und NI geben an, dass die KÜ des DRSA Bronze Inhalt der Auffrischung ist.6 Für NI muss 
jedoch festgehalten werden, dass die im Erlass aufgezählten Teilleistungen nicht gänzlich mit den Teil
leistungen der kombinierten Übung des DRSA Bronze übereinstimmen. Konkret werden geringere 
Wegstrecken beim Anschwimmen und Schleppen verlangt sowie keine Zeitangabe bei der Durchfüh
rung der Herz-Lungen-Wiederbelebung vorgegeben (NI_1).7

5 Es kann nur spekuliert werden, dass „Wiederholungsprüfung“ sich auf die die notwendige Basisqualifikation für den 
Nachweis der RF beziehet, d. h. mindestens das DRSA Bronze.

6 Land MV: „[…] die Rettungsfähigkeit durch Ablegung der kombinierten Übung gemäß vorgenannter Prüfungsordnung 
[d. h. Rettungsschwimmerqualifikation gemäß der Deutschen Prüfungsordnung für Schwimmen, Retten, Tauchen] 
nachweisen.“ (MV_1, S. 1, # 5) Land NI: „Inhalt der Aktualisierung der Fähigkeit zum Retten und Wiederbeleben ist die 
erweiterte ,Kombinierte Übung’ des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens der DLRG, des DRK, des ASB – Bronze.“ 
(NI_1, S. 5, # 3.1.9).

7 Der DLRGLandesverband NI weist kritisch daraufhin, „[…] dass die vom Kultusministerium aufgestellten Bedingungen 
für den Nachweis der Rettungsfähigkeit aus der Sicht der DLRG nicht ausreichen, da noch nicht einmal die Bedingungen 
des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens Bronze zu Grunde gelegt wurden (Empfehlung der DLRG ist das Deutsche 
Rettungsschwimmabzeichen Silber).“ (NI_2, S. 2).
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Sprung ins Wasser

Lediglich für das Land BE ist ausgewiesen, dass die KÜ, vergleichend dem DRSA Silber, mit einem Sprung 
ins Wasser beginnt. 
Generell finden sich nur in den Berliner Fortbildungsinhalten alle sieben Teilleistungen der KÜ des DRSA 
Silber wieder, wobei nicht benannt ist, über welche Strecke das Anschwimmen erfolgt (DRSA Silber/
Bronze: 20 m) und wie lange die Herz-Lungen-Wiederbelebung an einem Übungsphantom durchgeführt 
werden muss (DRSA Silber/Bronze: 3 min). Es sei noch einmal darauf verwiesen, dass BE neben BW 
auch das einzige Bundesland ist, dass das DRSA Silber als Basisqualifikation für die RF ausweist. Das 
Land BE unterscheidet im Rahmen der Auffrischung der RF in ein Modul A und ein Modul B. Modul A ist 
hierbei als schulspezifische RF zu verstehen (Bezeichnung: „Auffrischung der Rettungsfähigkeit im 
Schwimmen“) und beinhaltet ausschließlich die praktische Überprüfung in Form der KÜ. Modul B ist 
kongruent zur „Wiederholungsprüfung des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Silber“, d. h. ver
langt von den Lehrkräften das Ablegen aller zehn praktischen Leistungsanforderungen des DRSA Silber 
sowie der Theorieprüfung (s. Tab. 2) (vgl. BFS, 2020).

Umklammerung

Das Lösen aus einer Umklammerung durch Anwenden eines Befreiungsgriffes, als eine ausschließliche 
Teilleistung der KÜ beim DRSA Silber, ist neben BE noch Fortbildungsinhalt in HH, NI, SN und TH, d. h. in 
50 % der Bundesländer mit konkreten Angaben zu den praktischen Fortbildungs-/Prüfungsinhalten.

Anschwimmen

In sechs der zehn einbezogenen Länder wird von den Lehrkräften ein Anschwimmen verlangt (BE, HH, 
HE, MV, NI, TH). In HE, MV und TH muss dies über 20 m erfolgen, vergleichend der Festlegungen der 
DRSA Bronze und Silber. In NI ist die Strecke für das Anschwimmen auf 15 m festgelegt und in BE und 
HH ist keine Streckenlänge benannt.

Abtauchen

Das Abtauchen zum Beckengrund mit Heraufholen eines 5kgTauchrings oder eines gleichartigen Ge
genstandes mit anschließendem fallen lassen von der Wasseroberfläche aus, wird in allen zehn Ländern 
als Praxisbestandteil von den Lehrkräften durchgeführt. Hier unterscheidet sich jedoch die Wassertiefe. 
In HE muss die Wassertiefe 1,80 m übersteigen, in SN ungefähr bei 2 m liegen, in MV, NI, NW und TH 
muss sie zwischen 2 und 3 m liegen, in BE ungefähr bei 3-m und in HH bei 3 m. Nur BW weist aus, dass 
die Wassertiefe der maximalen Wassertiefe des Schwimmunterrichtsbeckens entsprechen. Darüber 
 hinaus muss in BW nicht ein 5-kg-Tauchring bzw. Gegenstand, sondern eine Person aus dieser Wasser
tiefe geborgen werden muss.

Schleppen

In allen Ländern wird auch das Schleppen einer verunfallten Person als eine Leistungsanforderung an
gegeben. Hier unterscheidet sich wiederum die Strecke über die das Abschleppen erfolgt. Für BW und 
SN ist keine Streckenlänge angegeben. In NW muss das Schleppen über etwa 15-m erfolgen, in NI und 
SH genau über 15-m. Die Länder HE und MV weisen eine Strecke über 20-m aus, vergleichend dem 
DRSA Bronze. Lehrkräfte in BE und HH müssen das Schleppen über 25m nachweisen (vgl. DRSA Silber). 
Die höchsten Leistungsanforderungen finden sich in TH mit 50m Streckenlänge.

Anlandbringen

Mit Ausnahme von SH ist das Anlandbringen der/einer verunfallten Person eine weitere Teilleistung, die 
die Lehrkräfte in den Bundesländern zu erbringen haben.
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Herz-Lungen-Widerbelebung

Wiederum alle zehn Länder haben in ihrem Fortbildungsinhalt den praktischen Nachweis der Herz-Lun
gen-Widerbelebung. Dabei hat neben MV (vgl. KÜ DRSA Bronze) ausschließlich HE fixiert, dass die HLW 
für drei Minuten durchzuführen ist, was auch den Vorgaben des DRSA Bronze und Silber entspricht. In 
den übrigen Ländern ist keine Zeitdauer benannt. 

Prüfungsinhalt

In der Hälfte der zehn Länder mit eindeutig definiertem praktischen Fortbildungsinhalt (HH, HE, MV, NI, 
NW) werden die in den Erlassen/weiterführenden ministeriellen Dokumenten benannten Teilleistungen 
als KÜ unter Prüfungsbedingungen absolviert. Charakteristisch für die Bezeichnung „KÜ“ ist, dass alle Teil
leistungen ohne Pause in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden (vgl. BFS, 2020, S. 15/17).
Für BW, BE und SH kann den Literaturquellen nicht eindeutig entnommen werden, ob die praktischen 
Prüfungsinhalte unter Prüfungsbedingungen zu absolvieren sind (d. h. Vermerk: „unklar“). Die Länder 
SN und TH geben explizit an, dass keine Prüfungsbedingung für die praktischen und/oder theoretischen 
Inhalte der Fortbildung vorliegt (SN_2; SN_3; TH_2).8

Alle zehn Bundesländer verweisen darauf, dass es sich um eine schulspezifische RF handelt, die im Rah
men der Fortbildung nachgewiesen wird. Die schulspezifische RF ist folglich nicht gleichzusetzen mit 
den allgemeinen Wiederholungsprüfungen zum DRSA und wird demgemäß auch nicht in den Pässen 
zum DRSA der Organisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), DLRG und DRK-Wasserwacht vermerkt.9 
Die Protokollierung einer erfolgreichen Teilnahme an den landesinternen Fortbildungsveranstaltungen 
erfolgt mittels landesspezifischer Zertifikate (s. a. # Kurskonzept).

Exkurs:

In den Ländern BE und SN gibt es zusätzlich Fortbildungsveranstaltungen zur Wiederholung des 
DRSA Silber. So entspricht das Modul B im Land BE der Wiederholungsprüfung des DRSA Silber. Je
doch genügt die Teilnahme am Modul A, um Schwimmunterricht ( „Lehrbefähigung zum Schwim
men“) sowie die Aufsicht bei Bade- und Schwimmveranstaltungen außerhalb von Bädern durchzu
führen. Gemäß Literaturüberblick scheint die Teilnahme am Modul B nur zwingend notwendig für 
eine Lehrkraft, die keine „Lehrbefähigung zum Schwimmen“ hat aber Aufsicht bei Bade und 
Schwimmveranstaltungen außerhalb von Bädern durchführen möchte (BE_1). Auch in SN gibt es zu
sätzlich eine Fortbildungsveranstaltung, im Rahmen derer Lehrkräfte das DRSA Silber erwerben 
oder auffrischen können (SN_4). Diese Fort- sowie Ausbildung bezieht sich jedoch nur und/oder 
vorrangig auf Sportlehrkräfte, die allgemein Wasserfahrsportarten lehren bzw. in deren Rahmen die 
Aufsichtspflicht haben (SN_1, S. 2, # IV/7). Es ist den landesspezifischen Dokumenten nicht zu ent
nehmen, ob eine Wiederholungsprüfung des DRSA Silber – im Rahmen der benannten Fortbildungs
veranstaltung oder auch im Allgemeinen – als Äquivalent zu einer erfolgreichen Teilnahme an der 
spezifischen Fortbildungsveranstaltung für Schwimmlehrkräfte (Titel: Nachweis der RF [Bronze] von 
Lehrkräften im Fach Sport“) angesehen wird. Dies bezieht sich insbesondere auf die Frage, inwie
fern in der spezifischen Fortbildungsveranstaltung für Schwimmlehrkräfte detaillierter auf das Set
ting „Schulschwimmen“ eingegangen wird, als dies bei der Fortbildung zum Erwerb/Wiederholung 
des DRSA Silber der Fall ist. 

8 Land SN: „Diese Fortbildung [DRSA Bronze] schließt mit keiner Prüfung ab, die Teilnehmer erhalten einen Fortbildungs
nachweis der jeweiligen Regionalstelle der SBA.“ (SN_1, S. 1, # III-3); Land TH: „Eine Prüfung im Sinne der Ausbildungs
richtlinien für Rettungsschwimmer wird weder für Praxis- noch für Theorieanteile abverlangt, […]“ (TH_2, S. 2, # 2).

9 Der ASB, die DLRG und die Wasserwacht des DRK sind die drei nationalen Organisationen, die über entsprechend fach
lich qualifizierte Personengruppen (Ausbilder Rettungsschwimmen/Lehrscheininhaber) berechtigt sind gemäß den 
Richtlinien des DRSA (Bronze/Silber/Gold) auszubilden und Prüfungen abzunehmen (BFS, 2020, S. 19).
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Für HB ist in der Fortbildungsausschreibung (HB_2) auch ausgewiesen, dass die praktische Durchfüh
rung der Fortbildungsinhalte nicht als Prüfung erfolgt. In den drei Bundesländern RP, SL und ST in denen 
keine Informationen zum Fortbildungsinhalt recherchiert werden konnten, gilt dies auch für das Kriteri
um Prüfungsbedingung. Das Land BB weist zwar aus, dass sich Lehrkräfte einer Wiederholungsprüfung 
zu unterziehen haben, so dass von einer Prüfungsbedingung ausgegangen wird. Aber es ist unklar, wie 
diese Prüfung abläuft – vergleichend auch fehlende Angaben zu Fortbildungs- bzw. Prüfungsinhalten.
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